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  7. März 2021 

 
 
Stellungnahme zur Anpassung der bremischen Vollzugsvorschriften zum  
Gebäudeenergiegesetz 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu dem Entwurf vom 31. März 2021 einer  
 

„Verordnung zur Durchführung des Gebäudeenergiegesetzes  
im Land Bremen (GEGV)“ 

 
und dem Entwurf vom 29. März 2021 eines  
 

„Gesetzes zur Änderung des Bremischen Klimaschutz- und  
Energiegesetzes (BremKEG)“ 

 
nimmt der Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Niedersachsen und 
Bremen e.V. (vdw Niedersachsen Bremen) wie folgt Stellung: 
 
Der vdw Niedersachsen Bremen hält grundsätzlich die im Gebäudeenergiegesetz 
(GEG) aktuell geregelten Vorschriften zur Zusammenführung und zur Vereinheitli-
chung der Verfahren sowie den damit verbundenen Bürokratieabbau für zielführend. 
 
Hinsichtlich der Ausgestaltung der im GEG vorgesehenen Erfüllungserklärung durch 
die vorliegende Verordnung möchten wir dringend darauf hinwiesen – entsprechend 
der Niedersächsischen Durchführungsverordnung – seitens der Senatorin für Klima-
schutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau tatsächlich ein Mus-
ter zur Verfügung zu stellen. Damit kann ein einheitliches Verwaltungshandeln  
sichergestellt werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Dr. Susanne Schmitt 
Verbandsdirektorin 
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